Gemeinderatssitzung

am 22.12.2010
Tagesordnungspunkt  6
Beratungsgegenstand

Nicht öffentlicher Teil der Sitzung
Gemeinderatssitzung

am 28. März 2003
Tagesordnungspunkt  
Fortsetzung  - Seite 2

Herabsetzung der Lustbarkeitsabgabe für Veranstaltungen in Form einer Subvention 
Sachverhalt

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend hat in den vergangenen Jahren für Veranstaltungen in Fischamend, welche von Fischamender Vereinen und Institutionen abgehalten wurden, die Lustbarkeitsabgabe auf Ansuchen von den festgelegten 25% auf 10% herabgesetzt.
Aufgrund der Aufhebung des NÖ Lustbarkeitsabgabengesetzes durch den NÖ Landtag und der vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend beschlossenen Verordnung über die Einhebung der Lustbarkeitsabgabe ist für die Subventionierung der Lustbarkeitsabgabe für Veranstaltungen folgender Beschluss zu fassen:
Für Veranstaltungen von Fischamender Vereinen und Institutionen in Fischamend beträgt über Ansuchen die Lustbarkeitsabgabe 10 % des Eintrittsgeldes. Der Differenzbetrag wird dem jeweiligen Verein bzw. Institution als Subvention gewährt. 

Bgm Mag. Ram   stellt zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat folgenden

Antrag

Der Gemeinderat möge für Veranstaltungen von Fischamender Vereinen und Institutionen in Fischamend die Lustbarkeitsabgabe von 25% auf 10% herabsetzen. Der Differenzbetrag wird dem jeweiligen Verein bzw. Institution als Subvention gewährt.
Wechselrede:  StR Bayer, Bgm Mag. Ram, 
Beschluss- Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
